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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung der Bezirksvertretung Haspe vom 02.06.2022 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 7.4.  Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 89 "Alter Bahnhof Haspe" a) 
Anpassung des Geltungsbereiches b) Öffentliche Auslegung des Teilände-
rungsentwurfes 
0429/2022 
Vorberatung 
ungeändert beschlossen 

 

 
 

Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Haspe empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden Be-
schluss zu fassen:  
 
a) Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Anpassung des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanentwurfes. 
b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu diesem 
Beschluss gehörenden Entwurf der Teiländerung des Flächennutzungsplans Nr. 89 „Alter 
Bahnhof Haspe“ und beauftragt die Verwaltung, den Plan einschließlich der Begründung 
(Teil A und B) vom 06.05.2022 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats 
öffentlich auszulegen. Die Begründung vom 06.05.2022 wird gemäß § 5 Abs. 5 BauGB 
dem Plan beigefügt und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 
 
Geltungsbereich 
Das Plangebiet liegt nördlich der Bahnlinie Köln – Dortmund und südlich der Grün- und 
Sportfläche Ennepepark, östlich der Stephanstraße und westlich der Erzstraße im Stadt-
teil Haspe. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 3,8 ha.  
 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Entwurf zur Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes zu entnehmen. Dieser ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
SPD  4 - - 
CDU  3 - - 
Bündnis 90/ Die Grünen 2 - - 
Hagen Aktiv 2 - - 
AfD  - - - 
 
X   Einstimmig beschlossen 

  
Dafür: 11 
Dagegen: - 
Enthaltungen: - 
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